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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der- Abg. 

Haller und Huber vom 22. April 1991, 

Nr. 941/J:'NR/199l, 11 Fahrpreisermäßigung für 

Pensionisten" 

:thre Fragen darf ich wie folgt beanblOrten: 

Zu den Fragen 1, 2 un_~~ 

acfSiAB 
1991 -OS- 18 

.tQJ 8'11 IJ 

"Schließen Sie sich der l"leinung der Anfragesteller an, daß 
Personen, die vor dem normalen Pensionsalter schon eine staat
liche Altersversorgung genießen~ aus sozialen Gründen auch An
spruch auf eine Fahrpreisermäßigung bei den öBa haben sollten? 

Wenn ja, werden Sie sich für eine derartige ~aßnahme 
einsetzen? 

Wenn nein, warum halten Sie die geltende Regelung, die auf das 
Erreichen eines bestimmten Alters abstellt, für sachlich rich
tiger?" 

Eine Ausdehnung des Berechtigtenkreises der Fahrpreiser

mäßigung für Senioren ist tür die öBB erst dann akzeptabel, 

wenn einerseits die dadurch entstehenden erhöhten Einnqhmen

verluste abgegolten werden und andererseits der Personenkreis 

der neu hinzukommenden Berechtig-ten einer eindeutigen Ein

grenzung unterzogen wird. Ein Anspruch auf eine staatliche 

Altersversorgung allein stellt noch keine weitere soziale Be

dürftigkeit dar. 

885/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Frage 4: 
"Welche Kostensteigerung wäre durch eine derartige Maßnahme zu 
erwa~t~n Und wie könnte Ihrer AnsiCht nach die Finanzierung 
bewerkstelligt werden'?" 

Eine Quantifizierung der aus einer allfäl1igen Erweiterung der 
Seniorenermäßigung auf den in Rede stehenden Personenkrels 
entstehenden Einnahmenverluste ist - in Anbetracht der fehlen
den Eingrenzung des einzubeziehenden Personenkreises • derzeit 
nic;ht möglich, 

\-lien., am • .12. Juni 1991 
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